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erließ auf Grund der Ermächtigung der Verordnung vom 24. Fe-
buar 1910 die Bekanntnrachung über Änderung der Höchstpreise usw.
vom 29. Febr. 1916 (RGBl. S. 135), die eine entsprechende Herauf¬
setzung der Höchstpreise verfügte. Der Preis für Flocken betrug danach
im ersten Preisgebiet 36,80 M. für den Doppelztr., für Kartoffelstärke
49,30 M. Abweichend von diesem durch Verordnung festgesetzten
allgerneinen Verkaufspreis für Stärkemehl setzte jedoch die Teka mit
Genehmigung des Reichsamts des Innern den Preis für Verkäufe
zu industriellen Zwecken generell zunächst auf 82 M., dann (im April
1916) auf 110 M. fest. Die Industrie war bis dahin ausschließlich
mit der teuren Auslandsware versorgt worden, für die bekanntlich
auf Grund der Bekanntmachung vom 25. November 1915 (Reichs-
Gesetzbl. S. 778) der Reichskanzler die Lieferungsbedingungen und
die Preise besonders regeln konnte.*) Die Einfuhr aus Holland war
dringend notwendig, weil die heimische Erzeugung bei weitem nicht für
die Versorgung ausreichte. Die höheren Einkaufspreise bedingten aber
höhere Verkaufspreise. Unter diesen Umständen erschien es als glück¬
licher Ausweg. — um die Nahrungsmittel nicht zu verteuern — das
Auslandsmehl hauptsächlich der Industrie vorzubehalterl, die die Ber>
teuerung leichter tragen konnte. Nun war es aber natürlich lästig und
unwirtschaftlich bei der Belieferung der Industrie tatsächlich an der
Identität des Auslandsmehls festzuhalten, statt zur Vereinfachung
der Dispositionen und Ersparung von Lager- und Frachtgebühren nur
überhaupt Stärkemehl gleichviel welcher Herkunft, aber in Höhe der
vom Ausland eingeführten Mengen der Industrie zu den höheren
Auslmrdspreisen zur Verfügung zu stellen. Die Verordnung vom
24. Februar gab die Handhabe zu dieser wirtschaftlich zweckmäßigen
Regelung, indem der Reichskanzler im Wege der Ausnahmeverfügung
einen allgemeinen Industriepreis in der Höhe des Preises für Aus¬
landsstärkemehl genehmigte, jedoch mit dem Vorbehalt, daß nur so

viel Stärkemehl zu diesem Preise von der Teka abgesetzt werden durfte,
als sie aus den: Auslande einführte.

b) Das neue B e w i r t s ch a f t u n g s v e r f a h r e.n und sei n
Einfluß a u f d i e K a r t o f f e l v e r a r b e i t u n g.

Trotz der Erhöhung der Preise blieb die FabrikkarLoffelanlieferung
genau wie die Speisekartoffelversorgung inr argen. Man entschloß sich

daher zur völligen Abkehr vom bisherigen Shstm. Die Ver¬
ordnung vom 7 . Febr. 1916 über die Speisekar-.
t o ffe lv e r s o r g u n g im Frühjahr und Sommer 1916

*) Der vom Reichskanzler genehmigte Preis betrug im Januar 1916
75 M. für den Doppelzentner.
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